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STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

ZEICHENERKLÄRUNG

PLANZEICHEN   ERLÄUTERUNGEN                                                                     RECHTSGRUNDLAGEN

I. FESTSETZUNGEN (ANORDNUNGEN NORMATIVEN INHALTS)

II. DARSTELLUNGEN  (OHNE NORMCHARAKTER)

VORHANDENE FLURSTÜCKSGRENZE

FLURSTÜCKSNUMMER

VORHANDENES GEBÄUDE

MASSANGABE IN METERN

NUMMER DES TEILGEBIETS

HÖHENLINIE

§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB

    HAUPTFIRSTRICHTUNG

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHEN DER BAULICHEN

ANLAGEN

TRAUFHÖHE ÜBER ERDGESCHOSSFERTIGFUSSBODEN

ALS HÖCHSTMASS

GEBÄUDEHÖHE ÜBER ERDGESCHOSSFERTIGFUSSBODEN

ALS HÖCHSTMASS

NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG

BAUGRENZE

§ 9 Abs. 7 BauGBGRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES

BEBAUUNGSPLANS

§ 4 BauNVO

§ 16+17 BauNVO

§ 16+18 BauNVO

§ 16+18 BauNVO

§ 22 BauNVO

§ 23 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB

SICHTDREIECK

MAXIMALE HÖHE ERDGESCHOSSFERTIGFUSSBODEN

IN METER ÜBER NN IM BAUFENSTER

§ 16+18 BauNVO

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE

FLÄCHEN ZUGUNSTEN DER VER- UND ENTSORGUNGSTRÄGER

SOWIE DER RETTUNGSDIENSTE

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER HÖHENFESTSETZUNG § 16 Abs.5 BauNVO

    STRASSENVERKEHRSFLÄCHE § 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

    PRIVATE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE MIT BEZEICHNUNG

§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

VERKEHRSGRÜN

ERHALTEN VON BÄUMEN

§ 16+18 BauNVOZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ,

ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND

LANDSCHAFT

§ 9 Abs. 1 Nr.25b BauGB
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1. ÄNDERUNG DES
BEBAUUNGSPLANES  NR. 27

DER GEMEINDE KISDORF

JÄNICKE       +       BLANK
ARCHITEKTURBÜRO        FÜR

STADT-  UND  ORTSPLANUNG

BLÜCHERPLATZ    9 a

24105    K I E L

Tel. 0431/5709190      Fax 5709199

e-mail:info@jaenickeundblank.de

TEIL A  -  PLANZEICHNUNG

Es gilt die BauNVO vom 23. Januar 1990

zuletzt geändert am 11. Juni 2013 (BGBl. l Nr. 29 vom 20.06.2013 S. 1548)

LAGEPLAN

VERFAHRENSVERMERKE

TEIL B  -  TEXT

MASSTAB   1  :  1000

Aufgrund des §10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landesbauordnung (LBO) für Schleswig - Holstein jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde  Kisdorf vom 29. August 2013 folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27

für das Gebiet  "Krambekskoppel", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 9 BauGB, BauNVO

1) Art und Maß der baulichen Nutzung

§ 9 (1) 1 BauGB

1.1 In allen Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO Einrichtungen und Anlagen nach § 4 Abs. 3

Nr. 1 bis 5 BauNVO nicht zulässig (Beherbergungsbetriebe, nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für

Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen).

1.2 In den Teilgebieten 4a und 5a mit der Festsetzung -Einzelhaus- darf die festgesetzte Größe der Grundfläche für

Einzelhäuser ab einer Mindestgrundstücksgröße von 700 m² auf maximal 200 m² erhöht werden.

1.3 In allen Teilgebieten gilt die festgesetzte maximal überbaubare Grundfläche in den vorgegebenen Baufeldern je

Grundstück.

Die zulässige Grundfläche darf gem. § 19 Abs. 4, Satz 2 BauNVO durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1

BauNVO bis zu 50 % überschritten werden.

2) Größe der Baugrundstücke

§ 9 (1) 3 BauGB

2.1 Die Mindestgröße der Baugrundstücke in den Teilgebieten 4a und 5a beträgt 600 m².

3) Beschränkung der Zahl der Wohnungen

§ 9 (1) 6 BauGB

3.1 In allen Teilgebieten mit der Festsetzung -Einzelhaus- sind maximal 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig.

4) Höhe der baulichen Anlagen

§ 9 (2) BauGB, § 16 + 18 BauNVO

4.1 In den Teilgebieten 4a und 5a darf bei einer Neubebauung von Grundstücken die Oberkante des

Erdgeschossfertigfußbodens  (Sockelhöhe) die in der Planzeichnung Teil A für die Baufelder angegebenen Höhen über

NN (Normal Null) nicht überschreiten.

4.2 Die maximal zulässigen Gebäude- und Traufhöhen der Hauptgebäude sind auf die tatsächliche Höhe des

Erdgeschossfertigfußbodens  bezogen, gemessen von der Oberkante. Das zulässige Maß der Höhen beträgt in allen

Teilgebieten für die Traufhöhe 3,50 m und für die Gebäudehöhe 8,50 m.

Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen der äußeren Dachhaut und der äußeren Begrenzung der Außenwand.

5) Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

§ 9 (1) 4 + 22 BauGB, § 12 + 23 Abs. 5 BauNVO

5.1 In allen Teilgebieten müssen Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14

BauNVO einen Abstand von mindestens 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie öffentlicher Verkehrsflächen einhalten.

Hiervon ausgenommen sind Nebenanlagen zur Abfallbeseitigung sowie Anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit

Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen.

In dem Teilgebiet 5a sind Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Stellplätze in dem Bereich zwischen der

südöstlichen Baugrenze des Baufeldes und der Plangebietsgrenze unzulässig.

5.2 In allen Teilgebieten sind mindestens 2 Stellplätze je Wohneinheit auf dem Grundstück selbst herzustellen.

6) Grünordnerische Festsetzungen

§ 9 (1) 15, § 9 (1) 20, § 9 (1) 25 a + b BauGB

6.1 Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten. Im Wurzelbereich der

Bäume (Kronenbereich +1,50m) sind Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze unzulässig.

Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz im Plangebiet zu leisten. Als gleichwertiger Ersatz ist je begonnene

40 cm Stammumfang des betroffenen Baumes, gemessen in 1,00 m Höhe, ein Baum der gleichen Art mit einem

Stammumfang von 20 - 25 cm, gemessen in 1,00 m Höhe, zu pflanzen.

6.2 Auf jedem Baugrundstück ist je angefangene 500 m² Grundstücksgröße als ‚Hausbaum' mindestens ein kleinkroniger,

heimischer und standortgerechter Laubbaum (Stammumfang mind. 14 - 16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines

jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen.

(Hinweis: Artenauswahl im Anhang zum Umweltbericht der Begründung zum B-Plan Nr. 27)

6.3 Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft östlich des Götzberger Weges dient dem Erhalt des vorhandenen - gemäß § 25 (3) LNatSchG

gesetzlich geschützten - Knicks. Dieser ist vor Eingriffen zu schützen und mit Knickwall und Gehölzen dauerhaft zu

sichern, zu pflegen und zu entwickeln.

7) Ableitung des Regenwassers

§ 9 (1) 14 BauGB

7.1 In den Teilgebieten 4a und 5a ist das auf den privaten Grundstücken anfallende Regenwasser auf den

Grundstücksflächen selbst zu versickern.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

§ 9 (4) BauGB, § 84 LBO

8) Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen

§ 84 (1) 1 LBO

8.1 In allen Teilgebieten ist die Gestaltung der Fassaden der Hauptgebäude nur zulässig,

a) in rotem bis rotbraunem, weißem oder weiß geschlämmtem Verblendmauerwerk oder

b) in einer in einem hellen Farbton überstrichenen Putzfläche, die einen Remissionswert von mindestens 70 %

aufweisen muss oder

c) mit Holzverkleidungen aus flachen Brettern in roter Farbgebung oder in einem hellen Farbton, der einen

Remissionswert von mindestens 70 % aufweisen muss.

Für Teilflächen der Fassaden dürfen je Fassadenseite bis maximal 40 % der jeweiligen Gesamtfläche auch

naturbelassene Holzverkleidungen aus flachen Brettern verwendet werden.

Für die Gestaltung der Giebelflächen der Gebäude darf auch Schiefer verwendet werden.

Für die Gestaltung von untergeordneten Fassadenelementen dürfen auch andere Baumaterialien und Farben

verwendet werden.

8.2 In allen Teilgebieten hat die Gestaltung der Fassaden von Garagen in Material und Farbe der Gestaltung des

Hauptgebäudes zu entsprechen. Zulässig ist auch die Gestaltung mit Holzverkleidungen aus flachen Brettern.

8.3 In allen Teilgebieten sind die Dächer der Hauptgebäude mit Dachsteinen in den Farbtönen Rot, Rotbraun, Braun,

Anthrazit, Dunkelgrün oder Dunkelblau einzudecken oder als bewachsenes Gründach auszubilden.

Dachsteine mit hochglänzenden Oberflächen sind unzulässig.

8.4 In allen Teilgebieten sind als Dachform der Hauptgebäude nur Satteldächer oder Walm- und Krüppelwalmdächer

zulässig. Die Dachneigung darf maximal 45° betragen.

Für Dachaufbauten dürfen auch andere Dachneigungen verwendet werden.

8.5 In allen Teilgebieten sind Dachgauben und Dachaufbauten nur in einer Gesamtlänge von insgesamt maximal 50 % der

Gebäudelänge und einer Einzellänge von maximal 4,00 m zulässig und müssen untereinander und zu den seitlichen

Dachabschlüssen einen Abstand von mindestens 1,50 m einhalten.

Bei der Ausbildung von Zwerchgiebeln oder Zwerchhäusern als Sonderform der Dachaufbauten (Übergiebelung in der

Fassadenebene) oder von Risaliten mit Übergiebelung (z.B. Friesengiebel) dürfen diese eine maximale Breite von 40

% der traufseitigen Gebäudelänge nicht überschreiten.

Dacheinschnitte sind unzulässig.

8.6 In allen Teilgebieten ist für die Gestaltung der Außenfassaden und Dächer die Verwendung von Wärmeschutzglas

sowie Bauelementen zur Gewinnung von Solarenergie zulässig.

9) Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen, Stellplätze und Einfriedigungen

§ 84 (1) 3 LBO

9.1 In den Teilgebieten 4a und 5a sind die ebenerdigen Stellplatzflächen und deren Zufahrten sowie die Zufahrten zu

Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) entweder als Rasenflächen mit Fahrstreifen, durchlässiger

Grandfläche oder Gittersteinen bzw. Klein- bis Mittelpflaster mit großem Fugenanteil herzustellen.

9.2 In den Teilgebieten 4a und 5a dürfen die Zufahrten zu Stellplätzen, überdachten Stellplätzen und Garagen eine lichte

Breite von 4,00 m nicht überschreiten.

9.3 In den Teilgebieten 4a und 5a sind Einfriedungen entlang der öffentlichen Erschließungsflächen als Hecken auf einem

mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen oder als Friesenwälle zulässig. Grundstücksseitig dürfen Draht-

oder Metallgitterzäune bis maximal 1,00 m Höhe vorgesetzt werden.

1.Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses  der Gemeindevertretung  vom 23. Mai 2012. Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in de r Umschau am 13. Juni 2012 erfolgt.

2.Auf Beschluss der Gemeindevertretung  vom 23. Mai 2012 wurde nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit abgesehen.

3.Auf die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Belange wurde nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13

Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.

4.Die Gemeindevertretung  hat am 04. Februar 2013 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 mit

Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5.Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 27, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil

B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 21. März 2013 bis einschließlich  22. April 2013 während der

Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von allen

Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 13. März 2013 durch Abdruck in der

Umschau bekannt gemacht.

6.Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 Abs. 2

BauGB mit Schreiben vom  05. März 2013 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Kisdorf, den  Siegelabdruck Bürgermeister

7.Der katastermäßige  Bestand am . . . . . . . . . . . . . . . . . sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen

Planung werden als richtig bescheinigt.

Kaltenkirchen, den                     Siegelabdruck     Öffentl. best. Verm. -Ing.

8.Die Gemeindevertretung  hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange am 29. August 2013 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9.Die Gemeindevertretung  hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 27, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und

dem Text (Teil B), am 29. August 2013 als Satzung beschlossen und die Begründung zum Bebauungsplan durch Beschluss

gebilligt.

Kisdorf, den Siegelabdruck Bürgermeister

10.Die Bebauungsplansatzung,  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und

ist bekannt zu machen.

Kisdorf, den Siegelabdruck Bürgermeister

11.Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 27 durch die Gemeindevertretung  und die Stelle, bei der der Plan

mit Begründung auf Dauer während der Öffnungszeiten  von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den

Inhalt Auskunft erteilt, sind am . . . . . . . . . . . . . . ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die

Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften  und von Mängeln der Abwägung einschließlich  der sich

ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit,  Entschädigungsansprüche  geltend zu machen

und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO

wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin  am . . . . . . . . . . . . . . . in Kraft getreten.

Kisdorf, den Siegelabdruck Bürgermeister
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1. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG 

Die Gemeinde Kisdorf hat zur planungsrechtlichen Vorbereitung der Erschließung und 
Bebauung eines Wohngebietes im südöstlichen Bereich des Gemeindegebietes den B-Plan Nr. 
27 „Krambekskoppel“ aufgestellt. Der Satzungsbeschluss zur Planung wurde am 18.06.2009 
gefasst. In der Folgezeit wurde das Gebiet erschlossen und ist abgesehen von einem 
Grundstück vollständig bebaut. 

Im Zuge der Planung und Erschließung wurde auch der für die Anbindung des Gebietes 
erforderliche Verlauf des Götzberger Weges in seinem nördlichen Bereich ausgebaut. Nach der 
Erschließung sollte das Ortsschild der Gemeinde nach Süden hinter die neue Gebietszufahrt 
verlegt werden, um die gefahrenen Geschwindigkeiten im Ortseingangsbereich zu reduzieren 
und damit das Gefährdungspotential für die Anlieger und insbesondere auch für den 
nordöstlich des Plangebietes befindlichen Kindergarten zu reduzieren. 

Dem Antrag der Gemeinde auf Verlegung des Ortsschildes wurde seitens der Verkehrsaufsicht 
jedoch nicht entsprochen, da sich in dem Bereich zwischen dem bestehenden Standort des 
Ortsschildes und der Zufahrt in das Wohngebiet keine privaten Grundstückserschließungen 
befinden. Diese wurden zugunsten des inneren Erschließungskonzeptes, der Ausbildung einer 
Eingrünung des Ortsrandes entlang der Straße und vor dem Hintergrund, dass seitens der 
Gemeinde allein auf Grund der Anbindung der neuen Erschließungsstraße die 
Voraussetzungen für eine Verlegung des Ortsschildes als gegeben erachtet wurden, durch die 
Planung unterbunden. 

Von Anliegern der neuen Grundstücke entlang des Götzberger Weges wurde in der Folgezeit 
das Ansinnen an die Gemeinde herangetragen, eine Erschließung der Grundstücke direkt über 
den Götzberger Weg zuzulassen. Zwischenzeitlich sind seitens zweier Anlieger des Götzberger 
Weges Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen des B-Planes Nr. 27 erfolgt, um für diese 
Anlieger eine Erschließung direkt über den Götzberger Weg zu ermöglichen. Diese 
Befreiungsanträge wurden seitens der Genehmigungsbehörde auch vor dem Hintergrund der 
vorliegenden Planaufstellung positiv beschieden.  

Da die Gemeinde das Ziel einer Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten auf dem 
Götzberger Weg nach wie vor verfolgt und um eine Erschließung der Grundstücke direkt über 
den Götzberger Weg für alle Anlieger zuzulassen, soll dieses durch die Änderung der 
entgegenstehenden Festsetzungen nunmehr ermöglicht werden. Für die Überarbeitung der 
entsprechenden Festsetzungen des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 27 für den betroffenen 
Bereich wird die Aufstellung der 1. Änderung des B-Planes Nr. 27 erforderlich. 

2. RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN 

2.1. Rechtsgrundlagen 

Die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 27 der Gemeinde Kisdorf wird 
auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Landesbauordnung für 
Schleswig - Holstein (LBO) in den jeweils gültigen Fassungen aufgestellt. 

Das zu überplanende Gebiet gehört zum bebauten Innenbereich der Gemeinde. Die Planung 
dient als sonstige Maßnahme der Innenentwicklung der Änderung inhaltlicher Festsetzungen 
eines bestehenden B-Planes. 

Daher sieht die Gemeinde hier die Voraussetzungen erfüllt, um den zu erarbeitenden 
Bebauungsplan nach den verfahrensleitenden Regelungen gemäß § 13 a BauGB im 
beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufzustellen. Da die im B-
Plan festzusetzende Größe der Grundfläche i. S. v. § 19 (2) BauNVO geringer als 20.000 m² 
ist, steht auch dies der Anwendung des § 13a nicht entgegen. 

Außerdem ermöglicht die Planung keine Vorhaben, die der Pflicht einer Umweltverträglichkeit 
unterliegen und auch bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.  

Demgemäß hat eine Umweltprüfung nicht zu erfolgen. Weiterhin erfordern die Vorschriften 
nicht die Erstellung eines Umweltberichtes sowie einer zusammenfassenden Erklärung. 
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2.2. Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wurde am 
23.05.2012 von der Gemeindevertretung gefasst.  

Nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2012 wurde auf die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 bzw. § 4 
Abs. 1 BauGB gemäß § 13a i.V.m. § 13 BauGB verzichtet. 

Der Entwurf der 1. Änderung des B-Planes Nr. 27 mit Begründung wurde am 04.02.2013 von 
der Gemeindevertretung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Nach vorheriger 
ortsüblicher Bekanntmachung erfolgte die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 21.03.2013 bis 
einschließlich 22.04.2013 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 05.03.2013 an der Planung beteiligt. 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 29.08.2013 die eingegangenen Anregungen 
geprüft. In gleicher Sitzung wurde zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 der 
Satzungsbeschluss gefasst und die Begründung zum B-Plan gebilligt. 

3. LAGE DES PLANGEBIETES 

Die Gemeinde Kisdorf liegt östlich der Stadt Kaltenkirchen. Sie gehört zum Amt Kisdorf. Das 
Plangebiet liegt im südöstlichen Bereich der zentralen Ortslage der Gemeinde. Es befindet sich 
südlich des Mühlenredders und westlich des Götzberger Weges. Die Entfernung zum 
Ortszentrum (Bismarckplatz) beträgt ca. 700 m Luftlinie. 

ÜBERSICHTSPLAN 

 

Das Plangebiet der Planänderung umfasst die Grundstücke der bestehenden Wohnbebauung 
entlang des Götzberger Weges sowie den Verlauf des Götzberger Weges. 

Nördlich des Plangebietes schließt eine kleinteilige eingeschossige Wohnbebauung in 
aufgelockerter Bauweise an. Südlich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an das 
Plangebiet an. Im Westen schließt die neu entstandene Wohnbebauung entlang der 
Krambekskoppel an. Östlich des Gebietes befindet sich ein Kindergarten. Das Plangebiet wird 
begrenzt: 

 

 - im Norden und Westen durch die Grundstücke der angrenzenden Wohnbebauung, 
 - im Osten durch den Götzberger Weg und 
 - im Süden durch landwirtschaftlich Nutzflächen. 
  Das Plangebiet befindet sich auf Höhenlagen zwischen 50,0 m und 52,0 m über NN und hat 

eine Größe von ca. 0,40 ha. 
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4. ÜBERGEORDNETE UND VORANGEGANGENE PLANUNGEN 

4.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für 
die Gemeinde Kisdorf maßgebende Aussagen zu den Zielen der Raumordnung finden sich im 
Landesentwicklungsplan für Schleswig-Holstein aus dem Jahre 2010 sowie im Regionalplan für 
den Planungsraum I aus dem Jahr 1998 (Fortschreibung). Der Planungsraum I setzt sich aus 
den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg zusammen. 

Die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 entsprechen gemäß § 1 (4) 
BauGB den Zielsetzungen der Raumordnung und Landesplanung.  

4.2. Flächennutzungsplan 

Die vorgelegte Planung entwickelt sich aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Kisdorf. 
Der Flächennutzungsplan, der Anfang 2003 in Kraft getreten ist und die Aussagen der 
Landschaftsplanung berücksichtigt hat, stellt für die bestehenden Wohnbaugrundstücke 
Wohnbauflächen dar. 

4.3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde, der 1998 festgestellt wurde, stellt für die zu überplanende 
Fläche ein Eignungsgebiet für Wohnbebauung sowie einen ca. 40,0 m tiefen Bereich für 
Flächen für Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen) dar, 
der sich südlich und westlich der vorhandenen Wohnbebauung erstreckt. 

4.4. Bebauungsplanung 

Für den Bereich des Plangebietes und die angrenzenden Wohnbauflächen erfolgte die 
Aufstellung des B-Planes Nr. 27.  

B-PLAN NR. 27 

 

Dieser hat die Erschließung der neuen Wohnbauflächen planungsrechtlich vorbereitet und 
wurde im Jahre 2009 abgeschlossen. 
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5. ZIELE DER PLANUNG 

Ziel der Planung ist es durch veränderte Festsetzungen im Bereich des Götzberger Weges 
eine Erschließung der an die Straße angrenzenden Grundstücke zu ermöglichen. Dies 
wiederum erfolgt auch vor dem Hintergrund, das Ortsschild der Gemeinde hinter das letzte, 
vom Götzberger Weg aus erschlossene Grundstück zu verlegen und damit diesen Bereich des 
Götzberger Weges in die bestehende, derzeit weiter nördlich beginnende Tempo-30-Zone 
einzubeziehen. 

Die Gemeinde sieht in der derzeitigen Situation ein Gefährdungspotential für die Anlieger des 
Götzberger Weges und insbesondere für den nordöstlich des Plangebietes gelegenen 
Kindergarten. Da sich das Ortsschild derzeit erst im Bereich kurz vor der Zufahrt zum 
Kindergarten befindet, sind die gefahrenen Geschwindigkeiten für die örtliche Situation nach 
Auffassung der Gemeinde zu hoch.  

Die Zufahrt zum neuen Baugebiet „Krambekskoppel“ befindet sich derzeit auf der freien 
Strecke der Gemeindestraße, auf der noch 100 km/h gefahren werden dürfen. 

Der beschriebene Zustand soll durch die Erschließung der unmittelbar an den Götzberger Weg 
angrenzenden Grundstücke über den Götzberger Weg und die damit verbundene Versetzung 
des Ortsschildes verbessert werden. 

Die innerhalb des Gebietes bestehenden privaten Zuwegungen zu den Grundstücken (Wege C 
und E) sind für die Erschließung weiterer Grundstücke erforderlich und bleiben auch für die 
Grundstücke am Götzberger Weg als optionale Erschließung bestehen. 

Weitere wesentliche Auswirkungen außer den oben beschriebenen ergeben sich durch die 
Planung nicht. Die Einfassung der Grundstücke zum Götzberger Weg bleibt durch die nunmehr 
geltende Festsetzung zur Einfriedung der Grundstücke weitestgehend erhalten. 

6. PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN 

Die für den Plangeltungsbereich der 1. Änderung des B-Planes Nr. 27 getroffenen 
Festsetzungen in Text und Planzeichnung sind, soweit sie für den vorliegenden 
Geltungsbereich relevant sind, aus den Festsetzungen zum B-Plan Nr. 27 übernommen 
worden. Insofern wird zu weitergehenden Erläuterungen dieser Planinhalte auf die Begründung 
zum B-Plan Nr. 27 verwiesen. 

Die Bezeichnung der Plangebiete als 4a und 5a erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit in 
Anlehnung an die Teilgebietsbezeichnungen des B-Planes Nr. 27. 

In der vorliegenden Begründung wird auf die gegenüber dem B-Plan Nr. 27 geänderten 
Planinhalte eingegangen und diese begründet. 

Entlang des Götzberger Weges wird gegenüber der Ursprungsplanung keine Fläche für 
Anpflanzungen mehr festgesetzt. Entfallen ist dementsprechend auch die zugehörige textliche 
Festsetzung, die die Art der dort durchzuführenden Anpflanzungsmaßnahme regelte. Der 
Fortfall erfolgt zugunsten der Ermöglichung der Fahrerschließung der Grundstücke auch vom 
Götzberger Weg. 

Für den betroffenen Bereich greift nunmehr die textliche Festsetzung 9.3 zur Gestaltung der 
Einfriedungen, die die Einfassung der Grundstücke zu öffentlichen Verkehrsflächen durch 
Hecken auf einem mindestens 1,50 m breiten Vegetationsstreifen oder durch Friesenwälle 
vorschreiben. 

Die textliche Festsetzung 9.2 wurde dahingehend geändert, dass nunmehr auch mehr als eine 
Zufahrt zu den privaten Grundstücken zulässig ist. Die Grundstücke im Plangebiet sind neben 
dem Götzberger Weg auch über die bestehenden privaten Stichwege erschlossen, die 
weiterhin ergänzend genutzt werden sollen. Die Festsetzung zur Breite der privaten 
Grundstückszufahrten von maximal 4,00 m bleibt bestehen. 
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Die textliche Festsetzung 5.1 wurde zugunsten einer Regelung zur Unzulässigkeit von 
Garagen, überdachten Stellplätzen (Carports) und Stellplätzen in dem Bereich zwischen der 
südlichen Baugrenze des Baufeldes im Teilgebiet 5a und der Plangebietsgrenze modifiziert. 
Diese Regelung verfolgt wie bereits der Ursprungsplan das Planungsziel, die Bereiche 
zwischen der Bebauung und der Eingrünung des Baugebietes zur freien Landschaft zugunsten 
der Gestaltung des Ortsrandes von derartigen Nutzungen freizuhalten. 

Die planinhaltlichen Regelungen zur Grünordnung sind soweit von Relevanz für die vorliegende 
Planänderung ebenso wie die Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften aus dem B-Plan 
Nr. 27 übernommen worden. Auf die dortigen Ausführungen der Begründung zum B-Plan Nr. 
27 wird verwiesen. 

7. UMWELTPLANUNG 

Zur Aufstellung des B-Planes Nr. 27 ist eine Umweltprüfung mit eingebundener Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erarbeitet worden. 

Eine weitergehende Betroffenheit von Schutzgütern durch die vorliegende Planung ist nicht 
erkennbar. Weitergehende Maßnahmen werden daher nicht erforderlich. 

8. IMMISSIONSSCHUTZ 

Zu möglichen Auswirkungen der vom Plangebiet ausgehenden und der auf das Plangebiet 
einwirkenden Immissionen von westlich des Plangebietes befindlichen gewerblichen 
Nutzungen wird auf die Ausführungen in der Begründung zum B-Plan Nr. 27 verwiesen. 

Bezüglich der Immissionen durch Verkehrslärm vom angrenzenden Götzberger Weg ist auf 
Grund der künftigen Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten von einer Verbesserung 
der Lärmbelastung auszugehen, die aber auch bisher als nicht nennenswert einzustufen war. 

9. VERKEHRSERSCHLIEßUNG UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

Im Zuge der Planung soll die Erschließung der Grundstücke am Götzberger Weg von diesem 
ermöglicht werden. Weitergehende Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung sind nicht 
vorgesehen und auch nicht notwendig. 

Innerhalb des Plangebietes sind alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden. 
Weitergehende Maßnahmen zur technischen Infrastruktur sind nicht vorgesehen und auch 
nicht notwendig. 

 

Kisdorf, den . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  - Der Bürgermeister - 

 


